Begriindung
A.

Allgemeines

Die mit dem Gesetz eingeleiteten Reformschritte sollen die Hamburger Hochschulen weiter
modernisieren, ihre Fahigkeit zur Profilbildung starken und die Qualitat der Leistungen in
Lehre und Forschung steigern. Die Selbstandigkeit der Hochschulen gegeniber dem staatli-
chen Trager wird erweitert und gleichzeitig durch die Neuordnung der Leitungs- und Gre-
mienstrukturen ihre Handlungsfahigkeit verbessert. Neue Studienstrukturen sollen als
Regelangebot die Qualitat und Internationalitat der Ausbildung férdern. Qualitatssicherungs-
verfahren in Lehre und Forschung werden verbessert und es wird der Erlass verbindlicher
Hochschulsatzungen hierfir vorgeschrieben. Ferner werden die Voraussetzungen flir einen
effizienten Mitteleinsatz geschaffen.

Die wesentlichen Eckpunkte des Gesetzes sind:

1.

Gremienstruktur

Als neue Hochschulorgane sieht das Gesetz Hochschulrate vor. Sie sollen mit profilier-
ten Personlichkeiten besetzt sein, die zu gleichen Teilen von den Hochschulsenaten und
der zustandigen Behdrde ausgewahlt werden, die aber weder den Hochschulen noch
der zustandigen Behorde angehdéren dirfen. Diese Mitglieder wahlen ein weiteres Mit-
glied hinzu. Die Zahl der Mitglieder soll der Universitat neun, in der Hochschule flr an-
gewandte Wissenschaften sieben und in den anderen Hochschulen funf betragen.

Die Hochschulrate haben Entscheidungs- und Beratungskompetenzen insbesondere bei
strategischen Fragestellungen der Hochschule und werden an bedeutsamen Personal-
entscheidungen beteiligt sein (Prasidenten, Kanzler). Hochschulrate sollen die Entschei-
dungsfahigkeit der Hochschulen insbesondere in Fragen der Struktur und der Schwer-
punktsetzung starken und die Hochschulen besser als bisher befahigen, die Ihnen ein-
geraumten Autonomiespielrdume zu nutzen. Die Besetzung der Hochschulrate stellt si-
cher, dass Entscheidungen getroffen werden, die sowohl den Interessen der Hochschu-
len als auch denjenigen der Gesellschaft und des staatlichen Trégers Rechnung tragen.

Die Grolken Senate der Hochschulen wird es als Folge der Neuordnung nicht mehr ge-
ben. Die Hochschulsenate werden jedoch als Selbstverwaltungsgremien weiterhin wich-
tige Entscheidungs- und Mitentscheidungskompetenzen haben.

Leitungsstrukturen

Die Prasidien werden als Leitung der Hochschulen kompetenziell gestarkt. Sie verhan-
deln und schlieRen Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der zustandigen Behorde und
erhalten zu Strukturfragen ein Vorschlagsrecht gegeniiber dem jeweiligen Hochschulrat.
Weiter werden die Findungsverfahren fir Prasidiumsmitglieder neu gestaltet (Doppelle-
gitimation).

Prasidenten werden vom Hochschulrat ausgewahlt und vom Hochschulsenat bestatigt
werden. Das Vorschlagsrecht fur die Vizeprasidenten haben im Interesse einer produkti-
ven Zusammenarbeit im Prasidium ausschlieflich die Prasidenten, das Bestatigungs-
recht wiederum die Hochschulsenate. Bei den Kanzlern ist aus den gleichen Grinden
ein Vorschlagsrecht des Prasidenten vorgesehen, jedoch wird die Wahl auch wegen der
finanziellen Zustandigkeiten des Kanzlers hier vom Hochschulrat vorgenommen .

(Begriindungen zum Hochschulmodernisierungsgesetz)



In allen Fallen sind auch Abberufungen moéglich, wobei jedoch stets im Interesse der
Kontinuitat der Arbeit der Leitungsgremien entsprechend hohe Quoren erforderlich sind.

Die unteren Selbstverwaltungseinheiten sollen grundsatzlich von Dekanaten geleitet
werden, bei denen ahnliche Findungsverfahren vorgesehen sind wie bei den Leitungsor-
ganen (Vorschlag und Auswahl durch das Prasidium, Bestatigung durch das Selbstver-
waltungsgremium nach § 92).

Diese Reformen werden die strukturellen Fahigkeiten der Hochschulleitung zu strategi-
scher Orientierung und auch zu Entscheidungen in Konfliktfeldern wesentlich starken.

Stirkung der Autonomie durch Ubertragung der Berufungsentscheidungen

Durch das Gesetz wird die Zustandigkeit fur die Berufung von Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer vom Staat auf die Hochschulen Gbertragen. Damit werden die Autono-
mie und die Eigenverantwortung der Hochschulen in einem entscheidenden Kernbereich
gestarkt. Die Hochschulen werden in diesem Bereich ihre Profilbildung weitgehend
selbst bestimmen und steuern kdnnen. Berlcksichtigt man zusatzlich die bevorstehende
Neuordnung der Besoldungsstruktur bei den Professoren und die Flexibilitat die die
Hochschulen dadurch bei Besoldungs- und Vergitungsfragen erreichen werden, wird
deutlich, in welchem Ausmal sich die Handlungsspielraume der Hochschulen erweitern.
Um sachgerechte und transparente Berufungsentscheidungen sicherzustellen, sieht das
Gesetz gleichzeitig Berufungsausschisse vor, denen eine erhebliche Anzahl hochquali-
fizierter externer Mitglieder angehdren mussen.

Personalstruktur

Eine wichtige Reform im Bereich der Personalstruktur ist die den Vorgaben der 5. Hoch-
schulrahmengesetznovelle folgende Einflihrung der Juniorprofessur, durch die die Quali-
fikationsphase fur den wissenschaftlichen Nachwuchs auf eine neue Basis gestellt wer-
den wird. Zielrichtung ist nicht nur, dem wissenschaftlichen Nachwuchs friiher als bisher
eine selbstandige Tatigkeit in Forschung und Lehre zu ermdglichen, sondern auch das
Berufungsalter fur Professorinnen und Professoren gegenuber den gegenwartigen Ver-
haltnissen (ca. 40 Jahre) erheblich zu senken und damit die Konkurrenzfahigkeit des
deutschen Hochschulsystems insbesondere gegentber den angelsachsischen Landern
zu starken. Wo weiterhin andere Qualifikationswege erforderlich sind, wie z.B. zum Teil
in den Geisteswissenschaften, wird es auch in Zukunft entsprechende Moéglichkeiten ge-
ben (Einfihrung befristeter Beschaftigungsverhaltnisse fiir wissenschaftliche Mitarbeiter
mit dem Ziel des Erwerbs der weiteren wissenschaftlichen Qualifikation, vgl. Vorschlag
zu § 28). Auch die Habilitation wird in bestimmten begrindeten Ausnahmefallen weiter-
hin ein moglicher Qualifikationsweg sein.

Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Qualitatssicherung

Ziel- und Leistungsvereinbarungen, die den Anspruch der Hochschulen auf ein Grund-
und ein Leistungsbudget sowie auf Innovationsmittel konkretisieren, werden durch das
Gesetz einen héheren Grad von Verbindlichkeit erhalten. Sie sind jahrlich fortzuschrei-
ben und bilden die Basis flir die laufenden Strukturanpassungen in den Hochschulen.
Die Beziehungen zwischen Staat und Hochschulen werden damit in Zukunft noch mehr
als bisher durch den Verhandlungsgrundsatz anstatt durch einseitige ministerielle Ent-
scheidungen bestimmt sein.

Qualitatssicherungsverfahren sollen u.a. auch durch den Erlass einer entsprechenden
Hochschulsatzung auf eine systematische Grundlage gestellt werden. Die Durchfuhrung
solcher Verfahren gehort zu den laufenden Aufgaben der Hochschulen.



Studium, Priufungen, Hochschulzugang

Die Internationalisierung der Hochschulen wird durch eine Ubernahme der Bachelor-
und Masterstudiengange in das Regelangebot der Hochschulen entscheidend gestarkt.
Diesem Ziel dient u.a. auch die Einfihrung von Leistungspunktsystemen zum Nachweis
von Studien- und Prifungsleistungen. Eine deutliche Verbesserung der Qualitat der wis-
senschaftlichen Ausbildung wird darlber hinaus mit der Verpflichtung zur Akkreditierung
der Bachelor- und Masterstudiengange sowie der Neudefinition des Status der Dokto-
randen erreicht.

Ferner wird die Regelung Uber den besonderen Hochschulzugang fiir Berufstatige neu
gestaltet. Die naheren Bestimmungen sollen in diesem Bereich ebenso wie in dem Be-
reich der besonderen Hochschulzugangsvoraussetzungen in Zukunft ausschlief3lich von
den Hochschulen selbst getroffen werden, die Genehmigung durch staatliche Stellen
wird gestrichen.

Studienguthaben

Durch das Gesetz soll das Studienguthabenmodell eingefiihrt werden, das in ahnlicher
Weise in anderen Bundeslandern geplant ist und teilweise bereits gilt. Das Modell be-
ricksichtigt die in diesem Bereich beschlossenen KMK-Vereinbarungen. Soweit das
Studienguthaben verbraucht ist, sollen Gebuhren in Héhe von 500 Euro pro Semester
erhoben werden (Langzeitstudiengebihren). Das Studienguthabenmodell dient nicht
primar der Erzielung von Einnahmen, sondern soll einen Anreiz zur Verkirzung der Stu-
dienzeiten bieten.



B.

Einzelbegriindung

Zu Artikel 1 (Anderung des Hamburgischen Hochschulgesetzes)

Zu Nr. 1 Inhaltstibersicht

Die Inhaltsibersicht ist den Anderungen des Gesetzestextes angepasst worden.

Zu Nr. 2 - § 2 - Rechtsstellung, Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Die vorgeschlagene Neufassung des Absatzes 3 konkretisiert die bisherigen Regelungen
Uber die Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Sie dient auch dem Ziel der Planungssicherheit
fur die Hochschulen.

Zu Nr. 3 - § 3 - Gemeinsame Aufgaben der Hochschulen

Absatz 2:
Die Durchfiihrung von Evaluationsverfahren wird durch die Bestimmung auf eine systemati-
sche Grundlage gestellt.

Absatz 3 Satz 2:

Der neue § 2 Absatz 3 enthalt konkrete Bestimmungen Gber den Abschluss und die Fort-
schreibung von Ziel- und Leistungsvereinbarungen einschliel3lich der dabei einzuhaltenden
Fristen. Die Steuerung durch Ziel- und Leistungsvereinbarungen erfordert Gibereinstimmende
Willenserklarungen der beteiligten Partner. Da jedoch im Fall der Nichteinigung Steuerungs-
und Planungsaufgaben weiter wahrgenommen werden missen, sind fir diesen Fall Rege-
lungen zu treffen.

Absatz 8:

Die Pflicht der Hochschulen zur Zusammenarbeit mit anderen Forschungs- und Bildungsein-
richtungen sollte sich nicht auf staatliche oder staatlich geforderte Institutionen beschranken..
Insbesondere im Hinblick auf das breiter werdende Feld privat, etwa durch Stiftungen finan-
zierter Wissenschaftseinrichtungen sollte die Regelung allgemeiner gefasst werden. Sie gilt
dann auch gleichzeitig fur staatlich anerkannte Hochschulen, die keine staatlichen Zuwen-
dungen erhalten, so dass Satz 3 entbehrlich ist.

Zu Nr. 4 - § 6 - Finanzierung, staatliche Auftragsangelegenheiten

Die Anderung in Absatz 1 konkretisiert den Grundsatz der Globalzuweisung und dient der
Planungssicherheit der Hochschulen, die auch in der Koalitionsvereinbarung der Regie-
rungsparteien als Ziel formuliert ist.

Der Zusatz in Absatz 5 beruht auf der Tatsache, dass bei weiterbildenden Studien sowie
beim Seniorenstudium Gebuhrenerlasse oder —ermaRigungen aus sozialen Grinden nicht
geboten sind.

Das in den Absatzen 6 bis 11 vorgesehene Studienguthabenmodell entspricht weitgehend
Regelungen, die in einer Reihe von anderen Bundeslandern entweder schon gelten oder



geplant sind, sowie den einschlagigen Beschliissen der Kultusministerkonferenz. Das Modell
stellt sicher, dass eine angemessene Zeit fir ein kostenfreies grundstandiges Studium zur
Verflgung steht. Bei postgradualen Masterprogrammen, die nicht Teil eines grundstandigen
Studiengangs sind, besteht demgegeniiber kein Anlass, ein geblhrenfreies Studium zu ga-
rantieren.

ZuNr.5 -§10 - Gruppen

Die Ande__rung beruht auf der Neuordnung der Hochschulpersonalstruktur durch das 5. Ge-
setz zur Anderung des Hochschulrahmengesetzes. Die notwendigen Ubergangsbestimmun-
gen sind in § 121 aufgenommen worden.

Zu Nr. 6 - § 12 - Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sollen in Forschung und Lehre selbstandig tatig
sein. Ihre Aufgaben entsprechen daher grundsatzlich denen der Professorinnen und Profes-
soren. Bei der Festlegung der Aufgaben im Einzelfall muss jedoch beriicksichtigt werden,
dass das Ziel der Juniorprofessur, die Erlangung der Qualifikation fir eine Professur, auch
erreicht werden kann.

Zu Nr.7 -§13 - Berufungen

Durch die vorgeschlagene Neufassung wird von der im Hochschulrahmengesetz gegebenen
Méglichkeit Gebrauch gemacht, die Zustandigkeit flr Berufungsentscheidungen auf die
Hochschulen zu Ubertragen. Damit wird in einem entscheidenden Bereich die Autonomie der
Hochschulen gestarkt.

Die bisher in § 13 Absatze 2 und 3 enthaltenen Bestimmungen, die das Zusammenwirken
von Hochschule und zustandiger Behorde beim einzelnen Berufungsverfahren regelten, sind
damit entbehrlich.

Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2.

Zu Nr. 8 - § 14 - Berufungsvorschlage

Die Neufassung der Vorschrift berticksichtigt die in § 13 vorgesehene Zustandigkeit der
Hochschulen fur die Berufungsentscheidung.

Absatz 2 (Berufungsausschisse) gewahrleistet ein transparentes und sachgerechtes Aus-
wahlverfahren.

Absatz 4 schliet Hausberufungen nur in den Fallen aus, in denen das Hochschulrahmenge-
setz dies zwingend gebietet. Dies ist angesichts der durch Absatz 2 gewahrleisteten Verfah-
renstransparenz vertretbar.

Zu Nr. 9 - § 15 -Einstellungsvoraussetzungen fur Professorinnen und Professoren

Die Anderung beruht auf der Neuordnung der Personalstruktur (Einfihrung der Juniorprofes-
sur statt des wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten etc.).



Zu Nr.10 - § 16 - Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Professoren

Es handelt sich um eine Folgeadnderung aus der Einflihrung der Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren.

Zu Nr. 11 - § 18 - Einstellungsvoraussetzungen fiir Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren

Die vorgesehenen Einstellungsvoraussetzungen fur Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren entsprechen den Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes.

Absatz 5 stellt klar, dass die kurze Frist von sechs Jahren fur die Beschaftigung als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter nicht gelten kann, wenn in dem
betreffenden Fachgebiet etwa im Rahmen der Betreuung eines Forschungsprojektes oder im
Rahmen einer wissenschaftlichen Tatigkeit im Ausland zur Erlangung der entsprechenden
Qualifikation lIangere Zeiten bendtigt werden.

ZuNr.12 - § 19 - Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren

Die dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren wird entspre-
chend den Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes geregelt.

Zu Nr. 13 - §§ 20 bis 23 -

Die Bestimmungen missen aufgehoben werden.

Im Zuge der Personalstrukturreform wird die wissenschaftliche Qualifikationsphase neu ge-
regelt. In Zukunft wird es wissenschaftliche und kinstlerische Assistentinnen und Assisten-
ten, Oberassistentinnen und Oberassistenten, Oberingenieurinnen und Oberingenieure so-
wie Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten als besondere Personalstrukturgruppen
nicht mehr geben. Verwiesen wird jedoch auf die Ubergangsbestimmungen in den §§ 119
und 121. Verwiesen wird ferner auf die Neuregelung bei den befristet beschaftigten wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in § 28 Absatz 2.

Zu Nr. 14 - § 24 - Sonderreglungen fiir Beamtinnen und Beamte auf Zeit

Die Vorschrift ist an die neue Personalstruktur angepasst und auf Grund der finften Hoch-

schulrahmengesetznovelle aktualisiert worden.

Zu Nr. 15 - § 25 - Lehrkrafte fiir besondere Aufgaben

Es handelt sich um eine Folgeadnderung zur Neuordnung der Personalstruktur.

Zu Nr. 16 - § 27 - Dienstliche Aufgaben der wissenschaftlichen und
kiinstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Bestimmung ist auf Grund der neuen Personalstrukturregelungen geandert worden.



Zu Nr. 17 - § 28 - Befristete Beschaftigungsverhaltnisse

Das Hochschulrahmengesetz Iasst in seiner neuen Fassung die befristete Beschaftigung von
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Aufgaben zu, die wesentlich der
eigenen wissenschaftlichen Weiterqualifikation dienen. Von dieser Mdglichkeit wird mit dem
neuen Absatz 2 Gebrauch gemacht

Zu Nr. 18 - § 29 - Einstellungsvoraussetzungen fiir wissenschaftliche und
kiinstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Rahmen ihrer Aufgaben die
Erbringung zusatzlicher wissenschaftlicher Leistungen anstreben, mussen die vorgeschlage-
nen zusatzlichen Voraussetzungen gefordert werden (Parallele zur bisherigen wissenschaft-
lichen Assistentur).

Zu Nr.19 -§ 30 - Personen mit arztlichen Aufgaben

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Neuordnung der Personalstruktur.

Zu Nr. 20 - § 36 - Immatrikulation

Der Status als Teilzeitstudierende bzw. —studierender soll der in der Vorschrift genannten
Personengruppe bei der Gestaltung ihres Studiums helfen. Da entsprechende Regelungen
mit zusatzlichem Verwaltungs- und Organisationsaufwand fur die Hochschulen verbunden
sind, muss es jedoch diesen Uberlassen bleiben, entsprechend der Eignung der Facher und
der Nachfrage zu entscheiden, wo dieser Status eingeflihrt wird.

Zu Nr. 21 - § 37 - Hochschulzugang

Auf Grund des Prinzips, dass die Hochschulen ihre Studierenden soweit mdglich selbst aus-
wahlen sollten, werden ihre Rechte bei der Festlegung der konkreten Zugangsvoraussetzun-
gen entsprechend den besonderen Anforderungen der Studiengange gestarkt (vgl. auch

§ 108). Unabhangig davon kdénnen die Hochschulen von Bewerberinnen und Bewerbern kur-
ze schriftliche Darstellungen ihres Lebenslaufs und der Griinde fiir ihre Studiengangswabhl
fordern (,statement of purpose®); entsprechende Regelungen kénnen z.B. in Immatrikulati-
onsordnungen getroffen werden.

Zu Nr. 22 - § 38 - Besonderer Hochschulzugang fiir Berufstatige

Der besondere Hochschulzugang flir Berufstatige wird entsprechenden Regelungen der
Hochschulen anderer Bundeslander angepasst.

Zu Nr. 23 - § 42 - Exmatrikulation

Absatz 2:

Redaktionelle Klarstellung, dass die Exmatrikulationsfolge ausschlieRlich bei der Nichtteil-

nahme an der Studienfachberatung nach dem Ende der Regelstudienzeit gilt.

Absatz 3:



Unabhangig von Strafverfahren und ordnungsrechtlichen Malinahmen muss eine Hochschu-
le die Mdglichkeit haben, eine Studierende oder einen Studierenden zu exmatrikulieren,
wenn nachgewiesen ist, dass er oder sie der Hochschule schuldhaft schweren Schaden zu-
geflugt hat.

Absatz 4 (neu):

Den Hochschulen wird hier eine zusatzliche Moglichkeit eréffnet, Studierende zu exmatriku-
lieren. In den Satzungen, mit denen diese Exmatrikulationsmaoglichkeit eingeflihrt wird, soll-
ten auch die notwendigen Ausnahme- und Harteregelungen getroffen werden.

Zu Nr. 24 - § 46 - Aufgaben der Hochschulen bei der Studienreform

Die bisherige Sollregelung reicht nicht aus. Leistungspunktsysteme sind generell erforderlich,
um fur alle Beteiligten transparente Verhaltnisse zu schaffen.

Zu Nr. 25 - § 52 - Studiengange

Die Anderung steht im Zusammenhang mit der Neufassung des § 54 Absatz 1. Die Akkredi-
tierungsagenturen akkreditieren derzeit ausschlieBlich Bachelor- und Masterstudiengange.
Hinsichtlich dieser Studiengange soll das Akkreditierungsverfahren in Zukunft Pflicht sein.

Zu Nr. 26 - § 54 - Bachelor- und Masterstudiengange

Wegen der notwendigen Eigenstandigkeit von Bachelorstudiengangen und entsprechend
den Vorgaben der Kultusministerkonferenz muss die Bestimmung, dass Bachelorstudien-
gange in bestehende Studiengénge integriert werden konnen, gestrichen werden. Ange-
sichts des erreichten Entwicklungsstandes und der Vielzahl der bereits installierten Bachelor-
und Masterstudiengange soll ferner diese Studiengangsform aus der Erprobungsphase in
das Regelangebot der Hochschulen tGibernommen werden.

Zu Nr. 27 - § 58 - Fernstudium

In welchem Umfang in den Hochschulen die Mdglichkeiten des Fernstudiums und der luK-
Technik genutzt werden kénnen, hangt vom jeweiligen Fach, vom Entwicklungsstand, von
den finanziellen Méglichkeiten, der Strukturplanung und den Zielvereinbarungen ab. Einer
besonderen gesetzlichen Regelung bedarf es daher insoweit nicht, so dass der Absatz 1
gestrichen werden kann.

Zu Nr. 28 - § 59 - Hochschulpriufungen

Die Frage der Erhaltung des Prifungsanspruchs unabhangig von einer Exmatrikulation nach
§ 42 Absatz 4 (neu), soll von den Hochschulen selbst geregelt werden.

Zu Nr. 29 - § 60 - Hochschulpriifungsordnungen

Absatz 4 ist an die Neuregelung im 5. Gesetz zur Anderung des Hochschulrahmengesetzes
angepasst worden.



ZuNr. 30 - §70 - Promotion

Die Streichung in Absatz 3 ist eine Folgednderung zur Neufassung des § 6 Absatz 5 (Gebih-
ren und Entgelte). Die Geblhrenfreiheit des Doktorandenstudiums ergibt sich jetzt aus § 6
Absatz 9 Nr. 4. Der neue Absatz 5 regelt entsprechend den Vorgaben des Hochschulrah-
mengesetzes die Stellung von Doktorandinnen und Doktoranden.

ZuNr. 31 - §79 - Prasidium

Die Beschlussfassung Uber Gebuhrensatzungen soll als Frage, die in erster Linie das Budget
der Hochschulen betrifft, Aufgabe des Prasidiums sein; ebenso sollen die Prasidien im Rah-
men ihrer Leitungskompetenz Uber die Funktionsbeschreibung von Professorenstellen ent-
scheiden.

Zu Nr. 32 - § 80 - Rechtsstellung der Prasidentin oder des Prasidenten

Das vorgesehene neue Auswahlverfahren starkt die Handlungsfahigkeit der Prasidentinnen
und Prasidenten und dient damit dem Interesse der Hochschule und ihrer Mitglieder.

Zu Nr. 33 - § 82 - Vizeprasidentinnen, Vizeprasidenten

Das Vorschlagsrecht fir die Vizeprasidentinnen und Vizeprasidenten soll zukilnftig aus-
schliellich bei der Prasidentin oder dem Prasidenten liegen, um eine konstruktive und effi-
ziente Zusammenarbeit im Prasidium zu gewahrleisten. Das Abberufungsrecht in Absatz 4
ist entsprechend geandert worden.

Zu Nr. 34 - § 83 - Kanzlerin oder Kanzler

Durch die vorgeschlagene Neuregelung wird die Stellung der Kanzlerin oder des Kanzlers im
Bereich finanziell bedeutsamer Angelegenheiten im Interesse einer effizienten und sparsa-
men Aufgabenwahrnehmung durch das Prasidium gestarkt.

Die Amtszeit von sechs Jahren entspricht dem Grundsatz, Leitungspositionen nur fir eine
begrenzte Periode zu vergeben.

Zu Nr. 35 - § 84 - Hochschulrat

Die Hochschulrate, denen ausschliellich Personlichkeiten angehoéren, die nicht Mitglieder
der Hochschule oder der zustandigen Behdrde sind, sollen zukinftig wesentliche Steue-
rungsfunktionen Ubernehmen. Sie werden damit die Entwicklung der Hochschule in wichti-
gen Bereichen mitbestimmen. Durch sie wird in hohem Malie externer Sachverstand in die
Entscheidungen der Hochschulen einflieRen, der sich positiv auf ihre Arbeit und ihre Profil-
bildung auswirken wird.

Die Hochschulrate sind Organe der Hochschule. Als solche haben sie auch Entscheidungs-
befugnisse in grundsatzlichen Strukturfragen (Absatz 1 Nr. 4). Dabei haben sie jedoch die
Zustandigkeiten des Hochschulsenats in organisatorischen Angelegenheiten nach § 85 Ab-
satz 1 Nrn. 3 und 4 zu beachten.
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Zu Nr. 36 - § 85 - Hochschulsenat

Die Neugestaltung der Leitungs- und Organisationsstruktur der Hochschulen hat zur Folge,
dass auch die Aufgabenstellung des Hochschulsenats sich in einigen Punkten andert. Je-
doch wird der Hochschulsenat weiterhin fir eine viele wesentliche Selbstverwaltungsent-
scheidungen der Hochschule zustandig sein. Den bisher in dieser Bestimmung geregelten
GrofRen Senat wird es in Zukunft nicht mehr geben, weil er nach der Neuordnung der Lei-
tungs- und Organisationsstruktur keine bedeutsamen Aufgaben mehr hatte.

Zu Nr. 37 - § 86 - Hochschulsenat und GroBer Senat - Gemeinsame Bestimmungen

Da der Gesetzentwurf den groRen Senat nicht mehr vorsieht, sind die gemeinsamen Be-
stimmungen flir den Hochschulsenat und den GroRRen Senat entbehrlich. Soweit fir den
Hochschulsenat entsprechende Vorschriften notwendig sind, wurden sie in § 85 Absatz 3
des Entwurfs aufgenommen.

Zu Nr. 38 - § 87 - Gleichstellungsbeauftragte

Es handelt sich um eine Folgeanderung aus der Neuordnung der Personalstruktur.

Zu Nr. 39 - §89 - Beirate

Die Bestimmung ist entbehrlich, wenn, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, alle Hochschulen
in Zukunft Hochschulrate besitzen. Hochschulen, die das wiinschen, bleibt es unbenommen,
im Rahmen ihrer allgemeinen Selbstverwaltungskompetenzen Beirate als Empfehlungs- und
Beratungsgremien zu berufen.

Der in § 89 Abs. 2 verankerte Beirat fur die Lehrerbildung bedarf keiner ausdrucklichen Re-
gelung im Gesetz. Die zustandigen Behorden konnen auch ohne eine solche Bestimmung
die Koordinierung der Lehrerbildung in der in der Vorschrift genannten Weise vornehmen.
Die Streichung des Absatzes 2 ermdglicht den beteiligten Institutionen bei der Fortentwick-
lung der Lehrerbildung flexiblere Gestaltungsméglichkeiten. Die nétigen Regelungen kénnen
beispielsweise in entsprechenden Vereinbarungen getroffen werden.

ZuNr. 40 - § 90 - Selbstverwaltungsstruktur

Es handelt sich um Folgeanderungen zu den Anderungen der §§ 84 und 85.

Zu Nr. 41 - § 91 - Leitungsorgane der Selbstverwaltungseinheiten

Die Leitungsstruktur von Fachbereichen und anderen Selbstverwaltungseinheiten nach § 90
Absatz 3 wird neu geordnet. Die Stellung der Dekanate dieser Selbstverwaltungseinheiten
wird entsprechend ihrer wichtigen Aufgabenstellung gestarkt. Auch die Auswahlverfahren
werden geandert, um die Handlungsfahigkeit der Dekanate zu gewahrleisten.

Soweit insbesondere bei kleineren Hochschulen Fachbereiche in der heutigen GréRe und
Struktur erhalten bleiben sollen, kdnnen abweichende Organisationsregelungen fir diese
Fachbereiche nach § 101 HmbHG vorgesehen werden, eine solche Entscheidung kénnte

auch darin bestehen, die gegenwartige Leitungs- und Organisationsstruktur mit den entspre-
chenden Wahlregelungen beizubehalten. § 101 wird durch die HmbHG-Novelle inhaltlich
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nicht geandert. Die Regelung gilt nur fir Selbstverwaltungseinheiten nach § 90 Absatz 3,
also z.B. nicht fir Forschungsschwerpunkte der TU, bei denen also die Struktur in der
Grundordnung freier festgelegt werden kann.

Zu Nr. 42 - §92 - Betriebseinheiten

Die Verweisung in der geltenden Fassung auf § 84 Absatz 1 Nummer 6 (Beschlussfassung
des Hochschulsenats Uber grundsatzliche Strukturfragen) ist Uberholt, da dieser Bereich
nach dem Gesetzentwurf zu den Zustandigkeiten des Hochschulrats gehort. Bei der Bildung
etc. von Betriebseinheiten geht es um operative Fragen der Unterstitzung von Lehre und
Forschung durch Serviceeinrichtungen, fiir die das Prasidium zustandig sein sollte. Durch die
Organisation von Betriebseinheiten kann allerdings auch der Selbstverwaltungsbereich be-
rihrt sein. Dies macht jedoch keine andere Zustandigkeit notwendig, da auch das Prasidium
Selbstverwaltungsorgan der Hochschule ist. Soweit in diesem Gesetz festgelegte Kompe-

tenzen anderer Selbstverwaltungsorgane berihrt sind, sind diese selbstverstandlich zu betei-
ligen.

Zu Nr. 43 - § 97 - Gemeinsame Berufungsverfahren

Nach der geltenden Fassung des Gesetzes kann bei einem gemeinsamen Berufungsverfah-
ren die stimmberechtigte Mitwirkung hochschulfremder Personen im Berufungsausschuss
vorgesehen werden. Da die Neufassung des § 14 Absatz 2 bei Berufungsausschiissen stets
die Mitwirkung externer Mitglieder erfordert, ist § 97 entsprechend anzupassen.

ZuNr. 44 - §99 - Wahlen

Die Universitat Hamburg hat vorgeschlagen, insbesondere fiir die wissenschaftlichen Ein-
richtungen die Méglichkeit zu eréffnen, auch mittelbare Wahlen durchflihren zu kénnen. Die-
ser Vorschlag wird Gbernommen, da er die Handlungsspielrdume in der Selbstverwaltung
erweitert. Die mittelbare Wahl muss jedoch die Ausnahme bleiben und bedarf in jedem Fall
besonderer Begrindung.

Zu Nr. 45 - § 101 - Abweichende Organisationsregelungen

Es handelt sich um eine Folgeadnderung zur Streichung des § 86.

Zu Nr. 46 - § 102 - Rechtsstellung, Aufgaben, Organe der Studierendenschaft

Die Studierendenschaften sind Zwangskorperschaften, in denen alle Studierenden einer
Hochschule zur Wahrnehmung studentischer Interesse zusammengefasst sind. Sie kénnen
entsprechend ihrer Zweckbestimmung auch die hochschulpolitischen Belange der Studie-
renden vertreten, dirfen jedoch nach standiger Rechtsprechung der Oberwaltungsgerichte
kein sog. allgemeinpolitisches Mandat wahrnehmen. Dies bringt die Nr. 1 des Absatzes 2
Satz 2 in der vorgeschlagenen Fassung hinreichend zum Ausdruck; der bisherige 2. Halb-
satz der Nr. 1 ist entbehrlich.
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Zu Nr. 47 - § 108 - Genehmigung, Anzeige, Veroffentlichung

Die in der Gesetzesnovelle vorgesehene neue Leitungs- und Organisationsstruktur sowie die
beabsichtigte weitere Starkung der Hochschulautonomie soll auch bei den Zustandigkeiten
fir die Genehmigung von Satzungsrecht ihren Ausdruck finden:

- Hinsichtlich der Grundordnungen, die vom Hochschulrat zu erlassen sind, soll es we-
gen ihrer Bedeutung bei der Genehmigung durch die zustandige Behorde bleiben.
Dies soll auch fir Satzungen nach § 72 Absatz 4 weiterhin gelten, da es hier um die
Erteilung von Hochschulgraden aufgrund staatlicher Prifungen geht, was eine unmit-
telbare Beteiligung staatlicher Stellen erfordert.

- Anders als bisher soll jedoch nicht mehr die zustandige Behdrde, sondern der Hoch-
schulrat, der auch wichtige finanzielle Kompetenzen besitzt, fir die Genehmigung von
Gebuhrensatzungen zustandig sein (vgl. § 84 Absatz 1).

- Far Hochschulprifungsordnungen einschlieRlich von Abweichungen von den §§ 61
bis 67 und fir Satzungen, die besondere Zugangsvoraussetzungen fir einzelne Stu-
diengange vorsehen, soll in Zukunft generell die Hochschule selbst verantwortlich
sein.

Zu Nr. 48 - § 119 - Personalrechtliche Ubergangsbestimmungen
Die Beamtinnen und Beamten auf Zeit, die den bisherigen Personalstrukturgruppen angehé-
ren, miUssen ihre Dienstverhdltnisse nach den bisherigen Bedingungen fortsetzen und ab-

schlieRen kénnen. Daher ist eine entsprechende Ubergangsbestimmung erforderlich.

Die Ubergangsbestimmung fiir die Juniorprofessuren in Absatz 3 beruht auf der 5.
Hochschulrahmengesetznovelle.

Durch die in Absatz 4 vorgeschlagene gesetzliche Ermachtigung wird im Bereich der Junior-
professuren der Beginn der Einflhrung der neuen Personalstruktur mit Inkrafttreten des vor-
liegenden Gesetzes ermdglicht.

Zu Nr. 49 - § 121 - Mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung

Es handelt sich um eine Folgeanderung zur Neuordnung der Personalstruktur (vgl. Begrin-
dung zu § 10).

Zu Nr. 50 - § 123 - Fortsetzung von Berufungsverfahren

Die Vorschrift wahrt die Verfahrenskontinuitat bei Berufungen, die aufgrund des bisherigen
Rechts begonnen worden sind.

Zu Nr. 51 - § 124 - Prasidentinnen, Prasidenten, Vizeprasidenten, Vizeprasidenten
Die Vorschrift enthalt die notwendigen Ubergangsbestimmungen fiir vorhandene Leitungsor-

gane der Hochschulen. Die mdglichst ziigige Neuwahl von Vizeprasidentinnen und Vizepra-
sidenten nach neuem Recht sichert die Handlungsfahigkeit der Leitungsorgane.
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Zu Nr. 52 - § 125 - Hochschulrate und Hochschulsenate

Fir die neue Selbstverwaltungsstruktur nach dem Hochschulrechtsanderungsgesetz missen
Ubergangsbestimmungen geschaffen werden.

Die Hochschulrate als wichtige Steuerungsorgane der Hochschulen sollen méglichst bald
nach Inkrafttreten des Hochschulrechtsanderungsgesetzes bestellt werden.

Bei den Hochschulsenaten ist eine langere Ubergangszeit erforderlich, u.a. weil inre genaue
Zusammensetzung in den Grundordnungen zu regeln ist. Die vorhandenen Hochschulsenate
sollen rechtzeitig entsprechende Grundordnungsregelungen vorbereiten, ebenso wie fir die
ersten Vizeprasidentenwahlen nach § 124 Absatz 2.

Zu Nr. 53 - § 126 - Organisation unterhalb der zentralen Ebene

Die Ubergangsbestimmung in Absatz 2 fir die Selbstverwaltungsstruktur unterhalb der zen-
tralen Ebene wird dem neuen Recht angepasst.

Absatz 3 ist entbehrlich, da das Universitatskrankenhaus Eppendorf inzwischen durch Ge-
setz neu strukturiert worden ist.

Zu Nr. 54 - § 129 a - Studienguthaben, Studiengebiihren

Fir die Einfuhrung der Studiengebihren nach § 6 Absatz 7 muss eine hinreichende Vorlauf-
zeit bertcksichtigt werden. Daher ist eine Einfuhrung der Studiengebuhren frihestens zum
Wintersemester 2003/2004 mdglich.

Eine besondere Ubergangszeit fiir die in Absatz 2 genannten bereits immatrikulierten Studie-
renden ist nicht erforderlich, da diese Studierenden sich bereits mit Inkrafttreten des Hoch-

schulrechtsanderungsgesetzes voraussichtlich im Frihjahr 2003 auf die neue Situation ein-
stellen kénnen.

Zu Artikel 2 (Anderung des Hamburgischen Beamtengesetzes)

Es handelt sich um Folgeanderungen aus der Neuordnung der Personalstruktur im HmbHG.

Zu Artikel 3 (Anderung des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes)

Es handelt sich um eine Folgednderung zur Einflhrung der Juniorprofessur.



	www.hamburg.de
	Microsoft Word - HochModernG RefE Begrü.doc


